
Ergänzung der Servicevereinbarung zum 1.11.2011 
zwischen dem Landgericht Berlin, dem Amtsgericht Tiergarten und der

Staatsanwaltschaft Berlin 
zum Betrieb einer gemeinsamen Auskunftsstelle im Kriminalgericht

Zwischen den beteiligten Dienststellen wird in Abänderung und Ergänzung der zum 1.11.2011 in 

Kraft getretenen Servicevereinbarung Folgendes vereinbart:

1. Die Staatsanwaltschaft Berlin stellt für die Auskunftsstelle zwei Vollzeitmitarbeiter/innen, das 

Amtsgericht Tiergarten ein/e Vollzeitmitarbeiter/in als „Stammpersonal“ sowie eine/n zweiten 

Mitarbeiter/in als Vertreter/in.

2. Das Vertretungserfordernis entsteht, sobald weniger als zwei Mitarbeiter/innen in der 

Auskunftsstelle zur Verfügung stehen.

3. Diese Vereinbarung tritt zum 1.9.2013 in Kraft.

Berlin, den

(VPräsLG Müller) (VPräsAG Prof. Dr. Dr. Scholz) (OStA Raupach)


